
Die OWM hat stets betont, daß 

Agenturen mehr denn je die kompe-

tenten und objektiven Berater der

Werbungtreibenden sind. Um ihre

Tätigkeit als Mittler und als kompe-

tenter und leistungsneutraler Berater

zu erhalten, müssen die Agenturen

jedoch von den Werbungtreibenden

fair und leistungsbezogen bezahlt

werden. Daraus leitet die OWM die

Grundmaxime ab, daß die Bezahlung

der Agenturen für diese Tätigkeit 

ausschließlich durch den Werbung-

treibenden erfolgt und damit keine

Zahlungen oder sonstige Vergünsti-

gungen der Medien an die Agenturen

geleistet werden, die nicht eindeutig

einem Kunden ganz oder anteilig

zugeordnet sind. 

Vor diesem Hintergrund hat sich 

die OWM weiter der »Transparenz 

im Media-Geschäft« gewidmet. In 

Umsetzung der mit der Organisation 

Mediaagenturen im GWA (OMG)

verabschiedeten Transparenzempfeh-

lungen wurde mit den Fernsehsendern

ein TV-Reporting-System entwickelt,

das seit Anfang 2002 eingesetzt wird.

Schließlich will die OWM der Vertreter

der werbungtreibenden Wirtschaft in

allen Kommunikationsfragen gegen-

über Politik, Medien, Agenturen und

Öffentlichkeit sein. Unter Anleitung

eines Moderators diskutierten und

entwickelten die Vorstandsmitglieder

im Rahmen einer Klausur Maßnahmen,

Projekte und direkte Verantwortlich-

keiten für die einzelnen festgelegten

Ziele. 

Eine Befragung der Mitglieder zu

Tätigkeitsschwerpunkten und 

Themen in der OWM bestätigte die

gesetzten Schwerpunkte. Um die 

vielseitige Arbeit der OWM noch

transparenter zu gestalten und ihren

Mitgliedern eine stärkere Einbindung

und einen bequemeren Zugriff auf

aktuelle Informationen zu ermög-

lichen, hat die Geschäftsführung eine

Informations- und Serviceplattform

im Internet eingerichtet. Darin stellt

sie exklusiv ihren Mitgliedern aktuelle

Nachrichten und zahlreiche Arbeits-

materialien wie Rundschreiben,

Tagesordnungen, Protokolle, interne

Positionspapiere, Argumentationsleit-

fäden, Gesetzesentwürfe sowie einen

Terminkalender mit Zusatzinforma-

tionen und Registriermöglichkeiten

zur Verfügung.

»Transparenz im Mediageschäft«

Die OWM hat sich vorgenommen, die

Zusammenarbeit zwischen Medien,

Werbungtreibenden und Agenturen

für die Zukunft tragbar zu gestalten.

Ihrer Auffassung nach hat sich im

Media-Business durch die Entwicklung

in den letzten Jahren eine Situation

ergeben, die eine Neuausrichtung des

Marktes und eine Initiative der wer-

bungtreibenden Wirtschaft erfordert.

Gemeinsam mit den Marktpartnern

will die OWM daher an einer Neu-

ausrichtung des Marktes und einer

neuen Rollenverteilung arbeiten.

Geplant ist die Verabschiedung eines

von allen Partnern gemeinsam getra-

genen Codes of Conduct im Rahmen

der 7. Fachtagung am 06. Dezember

2002 in Hamburg, die sich mit dem

Thema »Medien, Mediaagenturen 

und Werbungtreibende – Paradigmen-

wechsel und neue Rollenverteilung«

befassen wird.

Klare Ziele und neue Schwerpunkte
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Klare Schwerpunkte und Ziele hat sich der im August 2001 neu gewählte Vorstand 
der OWM für die Amtsperiode 2001–2004 gesetzt. Die OWM will ein Marktgleichgewicht
zwischen Käufer und Verkäufer unter Einbeziehung der Agenturen in treuhänderischer
und/oder beratender Funktion herstellen, leistungsangemessene und nachvollziehbare
Kommunikationspreise durchsetzen, Transparenz und Mitbestimmung in allen 
Forschungskonventionsfragen erreichen sowie Kommunikationsfreiheit für alle auf Basis
der freiheitlich demokratischen Grundordnung und freiwilliger Rahmenbedingungen.



Die OWM-Mitglieder erhalten 

monatlich eine Übersicht zu Spot-

Buchungen und Rabattierungen. 

Ein vergleichbares Reporting soll auch

für den Zeitschriftenbereich erstellt

werden. Weitere Maßnahmen und

Möglichkeiten diskutierten Mitglieder

der OWM und des Markenverbandes

in einem Seminar zur »Transparenz im

Media-Geschäft«. Herbert Korrell,

Ferrero, Werner Reineke, Universal

McCann, Dr. Walter Neuhauser, IP

Deutschland und Peter Kempf, Axel

Springer Verlag, hatten zu diesem

Thema Stellung genommen. Hinweise

zur Vertragsgestaltung zwischen

Kunde und Mediaagentur aus Sicht

der Werbungtreibenden gab die

OWM-Geschäftsführung. Unterschied-

liche Honorierungsmodelle stellte Dr.

Tom Neumann, Neumann Media

Consultancy, vor, und Kurt Ludwig,

Audit Star, legte die Problematik ins-

gesamt anhand von fiktiven

Beispielen dar. 

»Werbewirkung und Werbeumfeld:
Inhalte und Zielgruppen«

Über »Werbewirkung und Werbeum-

feld: Inhalte und Zielgruppen« disku-

tierten die Teilnehmer der 6. OWM-

Fachtagung am 23. November 2001

in Hamburg. Gerhard Zeiler, RTL

Television, stellte einen Wertewandel

bei den Inhalten fest und konstatier-

te, daß es Qualität nicht zum Null-

Tarif gibt. Dr. Günter Struve, ARD,

Michael Grabner, Verlagsgruppe Georg

von Holtzbrink, Karl-Ulrich Kuhlo, ntv,

Georg Starck, Steinweginstitut und

Media-Monitoring und Dr. Horst

Stipp, TV-Network NBC stellten je-

weils ihre Position dar. Die Anforder-

ungen der werbungtreibenden Wirt-

schaft an Werbeumfelder und Inhalte

formulierte Axel Dietz, Wella AG.

Mehr Eigenverantwortung bei der

Selbstkontrolle der Medien forderte

Dr. Markus Söder, CSU. Aus der

Perspektive der Medienaufsicht erläu-

terte Dr. Ekkehard Wienholtz, Unab-

hängige Landesanstalt für das Rund-

funkwesen Schleswig-Holstein, die

Maßstäbe der Landesmedienanstalten

zur Qualität des Privat-TV und forder-

te ein Bündnis für Programmverant-

wortung. Mit Blick auf die im Ver-

gleich zum Vorjahr zurückhaltende

Entwicklung der Werbebudgets warn-

te der Vorsitzende der OWM, Dr. Hans-

Dieter Liesering, in seiner Begrüßung

die Kommunikationsexperten, in

Larmoyanz zu verfallen: Es gäbe kei-

nen Grund, von einer Krise zu spre-

chen. Er konstatierte, daß es die Zeit

der Konsolidierung und der neuen

Kreativität unter erschwerten Bedin-

gungen sei. Instrumente, Inhalte und

die Vernetzung der Kommunikations-

aktivitäten müßten neu überdacht

werden. 

Medienpolitik: OWM fordert
Wettbewerb und Deregulierung

Anläßlich der medienpolitischen

Beratungen der Ministerpräsidenten-

konferenz im Oktober 2001 bezog die

OWM in einem Positionspapier Stel-
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lung zur künftigen Entwicklung des

Werbemarktes und des medien-

rechtlichen Rahmens. Darin betonte

sie mit Blick auf den Verkauf der

Kabelnetze, daß auch in Zukunft

Wettbewerb, liberale Rahmenbeding-

ungen und notwendige Investitionen

zu sichern sind. Die OWM forderte

daher die verantwortliche Medien-

politik auf, im Zuge entsprechender,

auch gesetzlicher, Vorkehrungen tätig

zu werden. Damit schließt sich die

werbungtreibende Wirtschaft entspre-

chenden Bedenken der Kommission

zur Ermittlung der Konzentration im

Medienbereich (KEK), an. Aufsicht

und Funktionskontrolle der Medien

seien nicht nur im Zuschauermarkt,

sondern auch im Vermarkterbereich

zu gewährleisten. Die OWM machte

deutlich, daß offene Fragen der

Konzentration auf Seiten der TV-

Vermarkter nicht durch die Einräu-

mung von Sendezeiten für Dritte

gelöst werden könnten. 

Auch auf die Entwicklungen in der

europäischen Werbe- und Medien-

politik nahm die OWM in enger

Zusammenarbeit mit ihrem Dach-

verband World Federation of Adver-

tisers (WFA) in Brüssel Einfluß. Im

Rahmen der geplanten Revision der

EU-Fernsehrichtlinie sollen nach

Auffassung der OWM die quantitati-

ven Vorschriften zur Fernsehwerbung

entfallen. An qualitativen Werbe-

regelungen hingegen will sie, insbe-

sondere im Hinblick auf bestehende

Self Regulations, festhalten. Die OWM

begrüßte daher den Beschluß des

Bundesrates vom 01. März 2002 zur

europäischen Fernsehwerbung. Der

Bundesrat hatte sich im Zusammen-

hang mit den Diskussionen über die

Revision der EU-Fernsehrichtlinie für

eine Abschaffung der zeitlichen



den Fernsehsendern Mitte 2001

nochmals Nachdruck verliehen. Nach

Auffassung der werbungtreibenden

Unternehmen stellt der nach § 4 Abs.

5 Heilmittelwerbegesetz vorgeschrie-

bene Hinweis »Zu Risiken und Neben-

wirkungen …« keine Werbung dar. Wie

in Spanien und Österreich soll der

Hinweis entsprechend nicht auf die

Werbezeit der Fernsehsender ange-

rechnet und damit nicht als Werbe-

kosten vergütet werden. Für die

Sender bestünde damit die Möglich-

keit, die Sendezeit für die Hinweise

anderweitig zu vermarkten. Gleich-

zeitig erhielten sie vom OTC-

Hersteller eine Vergütung für die

Ausstrahlung des Textes in Höhe des

Selbstkostenanteils. Nachdem die

Fernsehsender grundsätzlich Bereit-

schaft signalisiert hatten, eine ge-

meinsame politische Lösung zu unter-

stützen, klärten OWM und der

Arbeitskreis OTC des Markenver-

bandes die weitere Vorgehensweise. 

In einem weiteren Gespräch mit Fern-

sehvermarktern wurden zunächst die

technischen Handlingsfragen, insbe-

sondere die Folgen für die Vermark-

tung und Buchungssysteme diskutiert.

In weiteren Gesprächen mit den

Sendern soll nun deren Unterstützung

bei der politischen Umsetzung ange-

mahnt werden.

Bessere Planungsgrundlagen für
Sponsoring und Multimedia

Bessere Planungsgrundlagen und

Leistungsnachweise für Sponsoring

sind notwendig; in der Arbeitsgruppe

Sponsoring hat die OWM entspre-

chend über Anforderungen an Spon-

sorship-Angebote, Aufstellung von

Werbebeschränkungen im Privat-TV

ausgesprochen. Das Gebot der Block-

werbung, der 20-Minuten-Abstand

zwischen Werbeblöcken und Spiel-

und Fernsehfilmen sowie die

Höchstdauer von 12 Minuten pro

Stunde für Werbung und Tele-

shopping sollen nach Beschluß der

Länderkammer entfallen. Inhaltliche,

qualitative Werbebestimmungen, ins-

besondere das Gebot der Trennung

von Werbung und Redaktion im Pro-

gramm und das Verbot von Schleich-

werbung sollen weiterhin gelten.

Werbeverbote und Selbstkontrolle

In zahlreichen politischen Gesprächen

haben sich OWM und Markenverband

gegen weitere Beschränkungen bzw.

Verbote der Werbung ausgesprochen.

Bei einer gemeinsamen Veranstaltung

der Verbände der Werbewirtschaft in

Berlin wies Hans-Peter Falke als

Vertreter des Vorstandes des Marken-

verbandes auf die gravierenden Fol-

gen eines europaweiten Tabakwerbe-

verbots für die Werbe- und Medien-

wirtschaft hin. Würde der Entwurf

Gesetz, wären politische Folgewirkun-

gen in weiteren Sektoren und direkte

gesamtwirtschaftliche negative Multi-

plikatorwirkungen absehbar. Neben

Unternehmen aus den unterschied-

lichsten Branchen der werbungtrei-

benden Wirtschaft wäre auch die ver-

bundene Zuliefererindustrie massiv

betroffen. Über die Notwendigkeit der

Werbung in der freien Marktwirt-

schaft diskutierten Repräsentanten

des Markenverbandes und der OWM

auch im Rahmen eines parlamentari-

schen Abends des Markenverbandes

am 13. November 2001 in Straßburg. 

Werbung und kommerzielle Kommu-

nikation hat ebenfalls das Grünbuch

zum Verbraucherschutz in der EU zum

Gegenstand, das die Europäische

Kommission im Oktober 2001 vorleg-

te. Das Papier enthält Vorschläge für

eine Harmonisierung des Rechts der

unlauteren Werbung in Europa unter

dem Aspekt des Verbraucherschutzes.

Der Markenverband diskutierte die im

Grünbuch aufgeworfenen Fragen des

Wettbewerbsrechts intensiv in seinen

Gremien und erarbeitete eine umfas-

sende detaillierte Stellungnahme.

Speziell zur Frage der Werbeselbst-

regulierung und -kontrolle bezog die

OWM Position und erläuterte die

Vorzüge von selbstregulativen Syste-

men. Sie unterstrich, daß wesentlicher

Bestandteil der Selbstregulierung der

Wirtschaft die Freiwilligkeit des

Regelungsprozesses ist. Sie sei Motor

und Anreiz für die beteiligten Wirt-

schaftskreise, Benchmarks und Leit-

linien zu entwickeln, die Akzeptanz in

Wirtschaft und Gesellschaft finden.

Zugleich sind geeignete und ange-

messene Rahmenbedingungen für ein

geordnetes Marktverhalten festzule-

gen. Die werbungtreibende Wirtschaft

warnte vor einer gesetzlichen Ver-

ankerung und Justiziabilität der frei-

willigen Verhaltenskodizes. Sie wür-

den das Kernelement der Selbstregu-

lierung, die Freiwilligkeit der

Verpflichtung, aufheben und damit

die Motivation der Wirtschaft min-

dern, sich selbst zur Schaffung geeig-

neter Marktbedingungen zu binden.

OTC-Pflichthinweise

Ihrem Vorschlag für eine marktge-

rechte Behandlung der OTC-Pflicht-

hinweise in der TV-Werbung hatte die

OWM in ihren Jahresgesprächen mit
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gründende Organisation geplant, die

von den Verbänden der Werbe- und

Medienwirtschaft getragen wird.

Zukünftig sollen damit auch wer-

bungtreibenden Unternehmen die

Möglichkeit haben, die Zugriffs-

zahlen auf ihre Online-Angebote

nach IVW-Standard zu messen.

Entscheidend aus Sicht der wer-

bungtreibenden Wirtschaft ist, daß

auch hier nur eine Werbewährung

den gesamten Markt abbildet.

Dialog mit den Marktpartnern

Die OWM führt seit Jahren einen

intensiven Dialog mit allen Markt-

partnern, speziell den großen 

TV- und Printanbietern sowie den

Agenturen. Ziel ist die gemeinsame

Entwicklung der Werbemärkte und

der Hinweis auf wichtige Entwick-

lungsparameter aus Sicht der Wer-

bungtreibenden. Dieser Dialog soll in

Zukunft auch mit den Medien Plakat,

Hörfunk und Kino auf der Basis

einer vernünftigen Preis-/ Leistungs-

entwicklung forciert werden.

Darüber hinaus werden in intensiven

Gesprächen am »runden Tisch« von

ZAW und IVW gemeinsame Prob-

leme diskutiert, so auch die Konse-

quenzen aus dem Fall »Motorpresse«.

Konventionen und über Maßnahmen

diskutiert, um den Sponsoring-Markt

transparenter zu gestalten. In mehre-

ren Gesprächen erörterte die Ge-

schäftsführung der OWM mit dem

Fachverband für Sponsoring und

Sonderwerbeformen (FASPO) ge-

meinsame Interessen und Koopera-

tionsmöglichkeiten. Gemeinsam ver-

anstalteten die Verbände Anfang Juni

2002 ein Seminar zu »Sponsoring in

der Kommunikationsplanung« in

Hamburg.

Auch für den Bereich Multimedia

möchte die OWM eine Übersicht über

Usancen und Leistungen dem Markt

an die Hand geben. Die OWM arbeitet

entsprechend mit dem Deutschen

Multiimediaverband (dmmv) und der

Organisation Mediaagenturen im

GWA (OMG) an der Herausgabe eines

Handbuchs, das Leistungsbeschrei-

bung, Prozeßabläufe und rechtliche

Formulierungshilfen enthalten soll.

Aufgenommen werden sollen auch die

vom dmmv beim Bundeskartellamt

angemeldeten Musterverträge für

Multimedia-Dienstleistungen. Die

darin getroffenen Regelungen zu

Multimediaproduktionen wurden mit

der OWM verhandelt und abgestimmt.

Konsensuale Zusammenarbeit 
und harte Währungen

Im Zusammenhang mit der vom Ver-

band Deutscher Zeitschriftenverleger

vorgestellten Intermedia-Datei

begrüßte die OWM grundsätzlich die

Diskussion neuer Forschungsansätze

der Medien. Sie wies allerdings darauf

hin, daß diese auf Basis konsensualer

Zusammenarbeit und der entspre-

chenden »Währungen« entwickelt

werden müssen und nicht zu einer

Aufweichung bestehender Währungen

im Markt führen dürfen. Jedes 

Medium sollte auf Basis einer einheit-

lichen und möglichst »harten Wäh-

rung« erhoben werden. Das Prinzip

konsensualer Konventionen soll nach

OWM-Meinung daher Basis der 

Zusammenarbeit aller Marktpartner in

der AG.MA und weiteren Organisa-

tionen bleiben. Dieses Prinzip der

konsensualen Zusammenarbeit trifft

auch für die Definition der Grund-

gesamtheit der Zuschauer zu und

wurde im Zusammenhang mit der

Ausweisung des EU-Fernseh-Panels

als werberelevante Basis ab 2004 –

dann auch auf AG.MA-Basis – 

bestätigt.

Positiv wertet die OWM die Verbes-

serungen im Bereich der Leistungs-

kontrolle von Online-Angeboten.

Anfang 2002 hat die Informations-

gemeinschaft zur Feststellung der

Verbreitung von Werbeträgern e.V.

(IVW) ein neues Meßinstrument zur

Ermittlung und Kontrolle der Verbrei-

tung von Werbeträgern im Internet

eingeführt. Das neue Skalierbare

Zentrale Meßverfahren (SZM) ermit-

telt in Echtzeit die Anzahl der von

Nutzern abgerufenen Seiten (Page-

Impressions) und die Summe der ein-

zelnen zusammenhängenden Nut-

zungsvorgänge (Visits). Das Meß-

system soll künftig auch Nichtwerbe-

trägern zur Verfügung stehen. Da die

IVW satzungsmäßig auf die Ermitt-

lung und Kontrolle von Werbeträgern

beschränkt ist, ist die Ausgliederung

des Online-Bereichs auf eine neu zu
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